
Bekanntmachung 

 

3. Nachtragssatzung 

zur Satzung über die Erhebung einer  

Zweitwohnungssteuer in der Gemeinde Rügge 
 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 

28.02.2003 (GVOBl.Schl.-H.S.57), in der zurzeit geltenden Fassung und der §§ 1 und 3 des 

Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein in der Fassung vom 10.01.2005 

(GVOBl.Schl.-H.S.27), in der zurzeit geltenden Fassung wird nach Beschlussfassung durch 

die Gemeindevertretung Rügge vom 06.12.2012 folgende 3. Nachtragssatzung zur Satzung 

über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer in der Gemeinde Rügge erlassen: 

 

 

Artikel 1 

 

Der § 4 Absatz 2 (Steuermaßstab) erhält folgende Neufassung: 

 

(2) Als Mietwert gilt die Jahresrohmiete. Die Vorschriften des § 79 Absatz 1 des 

Bewertungsgesetztes finden mit der Maßgabe Anwendung, dass die Jahresrohmiete, 

die gemäß Artikel 2 des Gesetztes zur Änderung des Bewertungsgesetztes vom 

Finanzamt auf den Hauptfeststellungszeitpunkt 01. Januar 1964 festgestellt wurden, 

jeweils für das Erhebungsjahr auf den September des Vorjahres hochgerechnet 

werden.  

Diese Hochrechnung erfolgt bis Januar 1995 entsprechend der Steigerung der 

Wohnungsmieten einschließlich der Nebenkosten nach dem Preisindex der 

Lebenshaltung aller privaten Haushalte im früheren Bundesgebiet, veröffentlicht vom 

Statistischen Bundesamt.  

Ab Januar 1995 erfolgt die Hochrechnung entsprechend der Steigerung der 

Wohnungsmieten (Wohnungsnettokaltmiete) nach dem Verbraucherpreisindex für 

Deutschland im gesamten Bundesgebiet, der vom Statistischen Amt für Hamburg und 

Schleswig-Holstein veröffentlicht wird. 

 

 

Artikel 2 

 

Diese 3. Nachtragssatzung zur Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer in der 

Gemeinde Rügge tritt am 01.01.2013 in Kraft.  

 

 

Rügge, den 13.12.2012           gez. BGM Vogt 

                (Bürgermeister) 

 

 

 

Aushang am: 13.12.2012 

 

Abzunehmen am: 21.12.2012 

 

Abgenommen am: 07.01.2013 


